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Stadt 
Heidelberg 
Erste Ergänzung zur Drucksache: 

0 0 7 7 / 2 0 1 8 / B V  
Datum: 

09.04.2018 

Federführung: 

Dezernat V, Kämmereiamt (20.3) 

Beteiligung: 

Betreff: 

Theater- und Orchesterstiftung Heidelberg 
- Nachtragshaushaltssatzung 2018 
- Maßnahmengenehmigung Stadthalle 
hier: Grundstücksabgrenzung und 
Stellungnahme Experten- und Nutzerkreis 
 

Erste Ergänzung zur Drucksache: 0077/2018/BV 

Informationsvorlage 
Beratungsfolge: 

Gremium: Sitzungstermin: Behandlung: 

Gemeinderat 12.04.2018 Ö 
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- 2.1 - 

Zusammenfassung der Information: 

Der Gemeinderat nimmt die Grundstücksabgrenzung der Stadthalle sowie die 
Stellungnahme des Experten- und Nutzerkreises zur Kenntnis.  

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen:  

Bezeichnung: Betrag: 

Ausgaben / Gesamtkosten:  
Keine finanziellen Auswirkungen  
  
Einnahmen:  
Keine finanziellen Auswirkungen  
  
Finanzierung:  
Keine finanziellen Auswirkungen  
  

 

 

 

Zusammenfassung der Begründung:  

Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung vom 21.03.2018 eine Information 
zur Grundstücksabgrenzung der Stadthalle sowie eine Stellungnahme des Experten- und 
Nutzerkreises zur Berücksichtigung seiner Anforderung im Sanierungskonzept gefordert. 
Diese werden hiermit vorgelegt. 
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Begründung: 

Im Haupt- und Finanzausschuss am 21.03.2018 wurde der Tagesordnungspunkt „Theater- und 
Orchesterstiftung Heidelberg -Nachtragssatzung 2018 -Maßnahmengenehmigung Stadthalle“ 
(Drucksache 0077/2018/BV) aufgerufen. Im Rahmen der Behandlung der Vorlage wurde im 
Haupt- und Finanzausschuss die Verwaltung beauftragt, für die weitere Behandlung im 
Gemeinderat ergänzende Informationen vorzulegen:  

Grundstücksabgrenzung Stadthalle siehe Anlage 08.  

Die Grundstücksabgrenzung orientiert sich an den Treppenanlagen auf der Nordseite, der 
objektbezogenen Beleuchtung und Leitungen im Außenbereich sowie dem Rondell im Osten der 
Stadthalle. Die östlich und westlich gelegenen Plätze bleiben weiterhin öffentliche Flächen im 
Eigentum der Stadt. 

Stellungnahme Experten- und Nutzerkreis zu den Nutzeranforderungen siehe Anlage 09. 

gezeichnet 
Hans-Jürgen Heiß 

 

 

Anlagen zur Drucksache: 

Nummer: Bezeichnung  

08 Grundstücksabgrenzung Stadthalle 
09 Stellungnahme Experten- und Nutzerkreis 
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